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sezus Ihre Anfrage vom 16. März 2019

Sehr geehrter HerrFilter,

im Nachgang zu meinem Schreiben vom 28. März 2019 mussich Ihnenleidermit-

teilen, dass sich die Bearbeitung Ihres Informationsbegehrensweiter verzögert,

weil sich herausgestellt hat, dass für Ihren Antrag insb. solche Informationenein-

schlägig sind, die personenbezogeneDatenDritter enthalten. Dies liegt daran,

dass im Bundeskanzleramt Löschprotokolle insbesondere für Vorgänge desfür die

Bearbeitung von Eingaben und Petitionen an die Bundeskanzlerin zuständigen

Fachreferats vorliegen und auch die Löschprotokolle zu diesen Vorgängen perso-

nenbezogene DatenDritter enthalten.

Zugang zu personenbezogenenDatenDritter darf Ihnen gem. 8 5 Abs. 1 IFG je-

doch nur gewährt werden, soweit Sie Ihr Interesse am Erhalt derartiger Informatio-

nen begründen (8 7 Abs. 1 S. 3 IFG). Zudem setzt ein Zugangsanspruch voraus,

dass Ihr Informationsinteresse das schutzwürdige Interesse desDritten am Aus-

schluss des Informationszugangs überwiegt. Um dies zu ermitteln, müsste zur Be-

arbeitung ihres Informationsbegehrenseine Vielzahl von zeit- und kostenintensi-

ven Drittbeteiligungsverfahren gem. 8 8 IFG durchgeführt werden.
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Zur Vermeidung unnötigen Verwaltungs- und Kostenaufwandsbitte ich Sie daher

um Mitteilung, ob Sie auf die Übermittlung personenbezogenerDatenDritter ver-

zichten können bzw. ob es Ihnen ausreichen würde, wenn Ihnen insoweit lediglich

die Anzahl gelöschter Vorgänge mitgeteilt werden würde.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

 


